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Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
Wickeder Profile Walzwerk GmbH („WPW“) 

 

§ 1 Geltungsbereich, Form  

Für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen WPW 

und unseren Lieferanten gelten ausschließlich die 

vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen 

(AEB); dies gilt auch für künftige Geschäfte und Ver-

träge mit dem Lieferanten, soweit nichts anderes 

vereinbart ist. Abweichende, entgegenstehende 

oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen des Lieferanten werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrück-

lich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-

mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise 

auch dann, wenn der Lieferant im Rahmen der Auf-

tragsbestätigung auf seine AGB verweist und wir 

dem nicht ausdrücklich widersprechen. Individuelle 

Vereinbarungen (z.B. Rahmenlieferverträge, Quali-

tätssicherungsvereinbarungen) und Angaben in un-

serer Bestellung haben Vorrang vor den jeweiligen 

abweichenden Bestimmungen in den AEB. Handels-

klauseln sind im Zweifel gemäß den von der Inter-

nationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausge-

gebenen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gül-

tigen Fassung auszulegen. 

1. Die AEB gelten insbesondere für Verträge über den 

Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sa-

chen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob der Lie-

ferant die Ware selbst herstellt oder bei Zuliefe-

rern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts an-

deres vereinbart, gelten die AEB in der zum Zeit-

punkt der Bestellung von WPW gültigen bzw. je-

denfalls in der dem Lieferanten zuletzt in Textform 

mitgeteilten Fassung. Besteht zwischen uns und 

dem Lieferanten eine Rahmenvereinbarung, gel-

ten diese AEB sowohl für die Rahmenvereinbarung 

als auch für ggf. erteilte Einzelaufträge, ohne dass 

wir in jedem Einzelfall wieder auf sie bzw. ihre Gel-

tung hinweisen müssten. 

2. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 

Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-

zung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzuge-

ben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AEB schließt, so-

weit nicht in einzelnen Regelungen abweichend be-

stimmt, Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Te-

lefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und das Er-

fordernis weiterer Nachweise, insbesondere bei 

Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, 

bleiben unberührt. 

3. Uns und dem Kunden ist bekannt, dass eine elekt-

ronische und unverschlüsselte Kommunikation 

(zum Beispiel per E-Mail) mit Sicherheitsrisiken be-

haftet ist. Bei dieser Art der Kommunikation wer-

den weder wir noch der Lieferant daher Ansprüche 

geltend machen, die durch das Fehlen einer Ver-

schlüsselung begründet sind, außer wenn bzw. so-

weit zuvor eine Verschlüsselung vereinbart worden 

ist. 

 

§ 2 Vertragsanbahnung, Vertragsabschluss und Ange-
botsunterlagen 

1. Angebote und Kostenvoranschläge des Lieferanten 

sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn, 

es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

Sofern dies nicht im Einzelfall ausdrücklich 
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vereinbart ist, übernehmen wir keine Kosten und 

zahlen keine Vergütung für Besuche, Planung und 

sonstige Vorleistungen, die der Lieferant erbringt. 

2. Nur schriftlich oder per Fax erteilte Bestellungen 

sind verbindlich. Mündlich, fernmündlich oder 

elektronisch erteilte Bestellungen sind nur nach 

unserer schriftlichen Bestätigung bzw. Bestätigung 

per Fax verbindlich. Das Gleiche gilt für Nebenab-

reden und Änderungen des Vertrages.  

3. Bestellungen binden uns nur, wenn sie unter An-

gabe eines verbindlichen Liefertermins innerhalb 

von 14 Tagen ab Absendung der Bestellung von 

dem Lieferanten schriftlich bestätigt werden, so-

weit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart 

ist. Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- und Ab-

rufplanung werden verbindlich, wenn der Lieferant 

nicht binnen drei Arbeitstagen seit Zugang des Ab-

rufs widerspricht. 

4. Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot 

und bedarf der Annahme durch uns. 

5. Abweichungen in Quantität und Qualität gegen-

über dem Text und Inhalt der Bestellung und spä-

tere Vertragsänderungen gelten erst als vereinbart, 

wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt ha-

ben. In der widerspruchslosen Entgegennahme von 

der Bestellung in Quantität oder Qualität abwei-

chender Ware bzw. Liefergegenstände liegt kein 

Einverständnis mit den Abweichungen. 

6.  Wir können im Rahmen des Zumutbaren Änderun-

gen des Liefertermins wie auch des Liefergegen-

standes auch nachträglich unter Berücksichtigung 

der für Materialbeschaffung und Produktion benö-

tigten Vorlaufzeiten des Lieferanten verlangen. Im 

Falle einer solchen Änderung sind die Auswirkun-

gen beiderseits, insbesondere hinsichtlich der 

Mehr- und Minderkosten, sowie der Liefertermine 

angemessen zu berücksichtigen. 

7. Haben wir den Lieferanten über den Verwendungs-

zweck der Lieferungen oder Leistungen unterrich-

tet oder ist dieser Verwendungszweck für den Lie-

feranten auch ohne ausdrücklichen Hinweis er-

kennbar, so ist der Lieferant verpflichtet, uns un-

verzüglich zu informieren, falls seine Lieferungen 

oder Leistungen nicht mit hinreichender Gewiss-

heit geeignet sind, diesen Verwendungszweck zu 

erfüllen. 

8. Der Lieferant ist verpflichtet, uns Änderungen in 

der Art der Zusammensetzung des verarbeiteten 

Materials oder der konstruktiven Ausführung ge-

genüber bislang erbrachten gleichartigen Lieferun-

gen oder Leistungen unverzüglich schriftlich anzu-

zeigen und detailliert darzulegen. Änderungen sol-

cher Art bedürfen unserer schriftlichen Zustim-

mung. Ohne eine solche Zustimmung gelten im vor-

stehenden Sinne geänderte Lieferungen und Leis-

tungen des Lieferanten als mangelhaft. 

9. An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnun-

gen, Ausführungs-anweisungen, Produktbeschrei-

bungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Un-

terlagen sind ausschließlich für die vertragliche 

Leistung zu verwenden und nach Erledigung des 

Vertrags an uns zurückzugeben, soweit nicht eine 

gesetzliche oder anderweitige rechtliche Aufbe-

wahrungspflicht besteht. Gegenüber Dritten sind 

die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch 

nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhal-

tungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit 

das in den überlassenen Unterlagen enthaltene 

Wissen allgemein bekannt geworden ist. 
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Besondere Geheimhaltungsvereinbarungen und 

gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz (z.B. 

gemäß dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz) blei-

ben unberührt. 

10. Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend 

für Stoffe und Materialien (z.B. Software, Fertig- 

und Halbfertigprodukte) sowie für Werkzeuge, 

Vorlagen, Muster und sonstige Gegenstände, die 

wir dem Lieferanten zur Herstellung beistellen. 

Derartige Gegenstände sind – solange sie nicht ver-

arbeitet werden – auf Kosten des Lieferanten ge-

sondert zu verwahren und in angemessenem Um-

fang gegen Zerstörung und Verlust zu versichern. 

 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Die von uns in unserer Bestellung bzw. in der Be-

stellkorrespondenz zuletzt genannten Preise sind 

bindend. Sind keine Preise angegeben, gelten die 

zum Zeitpunkt unserer Bestellung bekannten Lis-

tenpreise des Lieferanten mit den handelsüblichen 

Abzügen. 

2. Sämtliche Preise schließen alle Leistungen und Ne-

benleistungen des Lieferanten ein, die zur Herstel-

lung des geschuldeten Zustandes der Liefergegen-

stände erforderlich sind (z.B. Montage, Einbau). 

Die Preise beinhalten alle Nebenkosten im Sinne 

der Lieferklausel „DDP“ (i.S. der bei Vertragsschluss 

geltenden Incoterms) einschließlich gesetzlicher 

Umsatzsteuer und sowie ordnungsgemäße Verpa-

ckung, wobei wir das Recht haben, die Art der Ver-

packung, das Transportmittel, den Transportweg 

sowie die Transportversicherung zu bestimmen, 

ein. 

3. Bei Annahme verfrühter Lieferungen richtet sich 

die Fälligkeit der geschuldeten Zahlung nach dem 

vereinbarten Liefertermin. Trifft die berechnete 

Ware zu einem späteren Zeitpunkt ein als die Rech-

nung, so gilt das Wareneingangsdatum als Rech-

nungsdatum. Soweit der Lieferant Prüfprotokolle, 

Qualitätsdokumente, Dokumentationen oder an-

dere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt 

die Vollständigkeit der Lieferungen/Leistungen 

auch den Eingang dieser Unterlagen voraus. 

4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, erfolgen Zah-

lungen nach unserer Wahl entweder innerhalb von 

14 Tagen nach Rechnungseingang unter Abzug von 

3 % Skonto oder innerhalb von 45 Tagen nach 

Rechnungseingang netto, Vormaterialzahlungen 

generell am 30. des der Lieferung folgenden Mo-

nats netto; die Frist beginnt jedoch nicht vor voll-

ständiger Leistungserfüllung durch den Lieferan-

ten. 

5. Rechnungen sind uns in doppelter Ausfertigung bei 

Versand der Ware, jedoch getrennt von dieser, zu-

zusenden. Auftragsnummer und Auftragsdatum 

sind in jeder Rechnung anzugeben. Rechnungen 

müssen in jeder Hinsicht den jeweils gültigen ge-

setzlichen Vorschriften entsprechen. Nicht ord-

nungsgemäß erstellte Rechnungen gelten als nicht 

erteilt. Die Rechnungsanschrift lautet: Wickeder 

Profile Walzwerk GmbH, Erlenstraße 50, 58739 Wi-

ckede (Ruhr), Deutschland. 

6. Soweit eine umsatzsteuerfreie Lieferung oder Leis-

tung in Betracht kommt, ist der Lieferant verpflich-

tet, die erforderlichen Nachweise zu erbringen 

bzw. an deren Erbringung mitzuwirken. Für Liefe-

rungen innerhalb der Europäischen Union hat der 

Lieferant seine USt-Ident.-Nr. mitzuteilen, seine 

Unternehmereigenschaft nachzuweisen sowie an 
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den buch- und belegmäßigen Ausfuhrnachweisen 

mitzuwirken. 

7. Bei fehlerhafter Lieferung sind wir berechtigt, die 

Zahlung wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Er-

füllung zurückzuhalten. Wir bleiben uneinge-

schränkt berechtigt, nach Maßgabe des anwendba-

ren Rechts mit Gegenforderungen die Aufrechnung 

zu erklären oder in Bezug auf Ansprüche des Liefe-

ranten Zurückbehaltungsrechte geltend zu ma-

chen, auch wegen unvollständiger bzw. mangelhaf-

ter Leistungen. Geleistete Zahlungen bedeuten 

keine Anerkennung der Lieferung bzw. Leistung als 

vertragsgemäß. 

8. Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbe-

haltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestell-

ter oder unbestrittener Gegenforderungen. 

9. Der Lieferant ist ohne vorherige schriftliche Zu-

stimmung – die nicht unbillig verweigert werden 

darf – nicht berechtigt, seine Forderungen gegen 

uns abzutreten oder durch Dritte einziehen zu las-

sen. Dies gilt nicht für die Abtretung an Banken, 

Factoring-Unternehmen u.ä. im gewöhnlichen Ge-

schäftsgang.  

 

§ 4 Lieferzeit und Lieferverzug 

1. Die von uns genannten Lieferzeiten sind bindend. 

Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins 

oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei 

der von uns genannten Empfangs- bzw. Verwen-

dungsstelle. 

2. Erkennt der Lieferant, dass eine vereinbarte Lie-

ferzeit aus irgendwelchen Gründen nicht oder ver-

mutlich nicht eingehalten werden kann, so hat er 

uns dies unverzüglich unter Angabe der Gründe 

und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung 

schriftlich mitzuteilen. 

3. Auf das Ausbleiben notwendiger und von uns zu lie-

fernder Unterlagen kann sich der Lieferant nur be-

rufen, wenn er die Unterlagen rechtzeitig schriftlich 

angemahnt und nicht innerhalb angemessener Frist 

erhalten hat. 

4. Wenn die vereinbarte Lieferzeit nicht eingehalten 

wird, sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten 

angemessenen Nachfrist berechtigt, unbeschadet 

weitergehender gesetzlicher Ansprüche, vom Ver-

trag zurückzutreten. Hat der Lieferant die Verzö-

gerung zu vertreten, so können wir nach unserer 

Wahl Ersatz des uns durch die Verzögerung ent-

standenen Schadens oder, nach Ablauf der o.g. 

Frist, Schadensersatz statt der Leistung oder Er-

satz der vergeblichen Aufwendungen verlangen. 

Wir können – unbeschadet weitergehender ge-

setzlicher Ansprüche – pauschalierten Ersatz un-

seres Verzugsschadens iHv 0,5% des Netto-Be-

stellwertes pro angefangene Kalenderwoche ver-

langen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5% des 

Netto-Bestellwertes der verspätet gelieferten 

Ware. Uns bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 

ein höherer Schaden entstanden ist. Dem Liefe-

ranten bleibt der Nachweis vorbehalten, dass 

überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer 

Schaden entstanden ist. 

5. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe oder sonstige un-

abwendbare und nicht vorhersehbare in seiner Ri-

sikosphäre liegende Ereignisse befreien den Liefe-

ranten nur für die Dauer der Störung und im Um-

fang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. 

Der Lieferant ist verpflichtet, im Rahmen des 



 

 
Seite 5 von 11 

 

Zumutbaren unverzüglich die für weitere Maß-

nahmen und Entscheidungen unsererseits (insbe-

sondere mit Blick auf unsererseits bestehende Lie-

fer- bzw. Leistungsverpflichtungen) erforderlichen 

Informationen zu geben und seine Verpflichtun-

gen den veränderten Verhältnissen nach Treu und 

Glauben anzupassen. Wir sind von der Verpflich-

tung zur Abnahme der bestellten Lieferung/Leis-

tung ganz oder teilweise befreit und insoweit zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Liefe-

rung/Leistung wegen der durch solche Umstände 

verursachten Verzögerung bei uns – unter Berück-

sichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte – nicht 

mehr wirtschaftlich sinnvoll verwertbar ist. 

6. Der Lieferant hat uns unverzüglich jeweils per Te-

lefax oder E-Mail von jeder bekannten oder zu er-

wartenden Verzögerung Mitteilung zu machen 

und dabei jeweils die voraussichtliche Dauer der 

Verzögerung, den Grund der Verzögerung und die 

Art und den Umfang der Maßnahmen zur Über-

windung der Verzögerung bekanntzugeben. 

7. Bei früherer Anlieferung als vereinbart behalten 

wir uns vor, die Rücksendung auf Kosten des Lie-

feranten vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lie-

ferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis 

zur vereinbarten Lieferzeit bei uns auf Kosten und 

Gefahr des Lieferanten. 

8. Erfolgt die Abnahme einer bestimmten Menge 

nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraumes und 

ist dieser Verzug nicht durch uns verschuldet, wird 

Erhebung von Lagerkosten, oder die Berechnung 

der noch ausstehenden Menge nicht akzeptiert. 

 

§ 5 Lieferung, Gefahrübergang und Verpackung 

1. Alle Lieferungen erfolgen (DDP Werk Wickeder 

Profile Walzwerk GmbH gem. den bei Bestellung 

gültigen INCOTERMS). 

Postanschrift: Wickeder Profile Walzwerk GmbH, 

Erlenstraße 50, 58739 Wickede (Ruhr), Deutsch-

land. 

Stückgut/Expressgut: Erlenstraße 50, 

58739 Wickede (Ruhr), Deutschland. 

Für Lkw-Anlieferung: Erlenstraße 50, 

58739 Wickede (Ruhr), Deutschland. 

Die Materialanlieferung durch Lkw ist, soweit 

nicht anders im Einzelfall ausdrücklich vereinbart 

wurde, nur möglich in der Zeit von montags bis 

donnerstags (außer an gesetzlichen Feiertagen 

des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen) 6:00 Uhr 

bis 18:00 Uhr, freitags nur nach Absprache. 

2. Bei den gelieferten Mengen dürfen die Abrufe 

nicht mehr als 10 % unter- bzw. überschritten wer-

den, es sei denn, es besteht eine abweichende 

schriftliche Anforderung. Grundsätzlich müssen 

alle Abweichungen von o.g. Regelung bei Versen-

dung der Ware an unsere Arbeitsvorbereitung ge-

meldet und von dieser genehmigt werden. 

3. Teillieferungen akzeptieren wir nur nach ausdrück-

licher Vereinbarung. Bei vereinbarten Teillieferun-

gen ist im Lieferschein die verbleibende Restmenge 

aufzuführen. Bei Mehrlieferungen, die das handels-

übliche Maß übersteigen, behalten wir uns die 

Rücksendung der zu viel gelieferten Ware auf Kos-

ten des Lieferanten vor. 

4. Teillieferungen oder Restlieferungen sind in den 

Versandpapieren als solche zu kennzeichnen. Für 

nicht vereinbarte bzw. nicht akzeptierte 
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Teillieferungen trägt der Lieferant die Mehrkosten. 

Ebenso haftet der Lieferant für alle Kosten, die uns 

durch Nichtbefolgung der vorstehenden Vorschrif-

ten oder durch mangelhafte bzw. falsche Adressie-

rung entstehen. 

5. Jede Lieferung ist uns am Abgangstag mit gesonder-

ter Post in 2-facher Ausfertigung durch Lieferan-

zeige anzuzeigen. In den Versandanzeigen, Fracht-

briefen und Paketaufschriften sind Bestellnum-

mern, Anforderungs-nummern, empfangende Ab-

teilung uns sonstige, in der Bestellung erbetene 

Vermerke anzugeben. Der Ware ist ein Lieferschein 

in einfacher Ausfertigung beizufügen, welcher ne-

ben der genauen Bezeichnung des Umfangs der Lie-

ferung nach Artikel, Art und Menge usw. (ein-

schließlich der gemäß vorstehenden Ziff. 3 und 4 

dieses § 5 geforderten Angaben) unsere genauen 

Bestelldaten enthält. Unterlässt der Lieferant die 

Ausstellung bzw. Übersendung dieser Unterlagen, 

sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeid-

lich, für die wir nicht einzustehen haben. 

6. Der Lieferant hat alle Nachweise (z.B. Ursprungser-

zeugnisse) beizubringen, die für uns zur Erlangung 

von Zoll- und/oder anderen Vergünstigungen erfor-

derlich sind. Weicht der Warenursprung von der 

uns vorliegenden Lieferantenerklärung ab, ist auf 

dem Lieferschein und der Rechnung auf die Ände-

rung, mit Angabe des Ursprungslandes, hinzuwei-

sen. 

7. Der Lieferant hat alle Nachweise (z.B. Ursprungser-

zeugnisse) beizubringen, die für uns zur Erlangung 

von Zoll- und/oder anderen Vergünstigungen erfor-

derlich sind. Weicht der Warenursprung von der 

uns vorliegenden Lieferantenerklärung ab, ist auf 

dem Lieferschein und der Rechnung auf die Ände-

rung, mit Angabe des Ursprungslandes, hinzuwei-

sen. Der Gefahrübergang erfolgt mit Übergabe an 

der von uns angegebenen Lieferadresse. 

8. Die Lieferungen müssen sach- und ordnungsge-

mäß verpackt und in Übereinstimmung mit unse-

ren Versandvorschriften gekennzeichnet sein. Be-

rechnete Verpackung ist, soweit sie wiederver-

wendbar ist, bei Rückgabe zum vollen berechne-

ten Wert gutzuschreiben. Die Gutschrift ist stets in 

einfacher Ausfertigung einzureichen unter Angabe 

der Rechnung, mit der die Belastung erfolgt ist. 

§ 6 Sach- und Rechtsmängel 

1. Sämtliche von dem Lieferanten gelieferten Gegen-

stände und alle von ihm erbrachten Leistungen 

müssen dem neuesten Stand der Technik, den ein-

schlägigen rechtlichen Bestimmungen und den 

Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufs-

genossenschaften und Fachverbänden entspre-

chen. Allgemein international anerkannte Normen 

wie z.B. DIN, ISO, VDI, VDE sind einzuhalten. Pro-

dukte und Materialien, die in unseren Produkten 

verwendet werden, müssen insbesondere die EU-

Altautorichtlinie 2000/53/EG beachten. Soweit im 

Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften 

notwendig sind, muss der Lieferant hierzu unsere 

schriftliche Zustimmung einholen. 

2. Der Lieferant erkennt die Qualitätssicherungsvor-

schriften der Wickeder Profile Walzwerk GmbH an, 

die unter www.wickeder-profile.de in ihrer jeweils 

aktuellen Fassung zu finden sind.  

3. Hat der Lieferant Bedenken gegen die von uns ge-

wünschte Art der Ausführung, so hat er uns dies 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

http://www.wickeder-profile.de/
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4. Die Lieferannahme erfolgt immer unter dem Vor-

behalt einer Mengen- und Qualitätskontrolle. 

5. Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rüge-

pflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 

381 HGB) mit folgender Maßgabe: Unsere Untersu-

chungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei 

unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher 

Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere of-

fen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, 

Falsch- und Minderlieferung) oder bei unserer Qua-

litätskontrolle im Stichprobenverfahren (ohne Zer-

störung oder Öffnung des Liefergegenstandes und sei-

ner inneren Verpackung) erkennbar sind. Soweit 

eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Pflicht 

im Sinne dieser Regelungen bzw. von § 377 HGB. 

Im Übrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Un-

tersuchung unter Berücksichtigung der Umstände 

des Einzelfalls im ordnungsgemäßen Geschäfts-

gang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später ent-

deckte Mängel bleibt unberührt. 

Unbeschadet unserer Untersuchungs-pflicht gilt un-

sere Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls dann als un-

verzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von 

zehn Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offen-

sichtlichen Mängeln, ab Lieferung abgesendet wird.  

6. Im Falle eines Mangels stehen uns die gesetzlichen 

Rechte ungekürzt zu, wobei Ort der Gewährleis-

tung die angegebene Verwendungsstelle ist; wir 

sind berechtigt, vom Lieferanten nach unserer 

Wahl Mängelbeseitigungen oder Ersatzlieferungen 

zu verlangen. Kommt der Lieferant seiner Ver-

pflichtung zur Nacherfüllung entsprechend dem 

von uns ausgeübten Wahlrecht nicht innerhalb ei-

ner angemessenen Frist nach, oder schlägt die 

Nacherfüllung fehl, sind wir zur sofortigen Geltend-

machung unserer Rechte auf Minderung, Rücktritt, 

Schadensersatz statt Leistung oder Aufwendungs-

ersatz berechtigt. Als fehlgeschlagen gilt die Nach-

erfüllung, wenn ein Versuch der Mangelbeseiti-

gung oder Ersatzlieferung nicht zur mangelfreien 

Lieferung des Lieferanten führt. Der Lieferant ist 

verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseiti-

gung oder Ersatzlieferung erforderlichen Aufwen-

dungen (einschl. Aus- und Einbaukosten) zu tragen. 

Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Zahlung 

wertanteilig bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung 

zurückzubehalten. 

7. Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der 

mangelhaften Ware und der erneute Einbau, so-

fern die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungs-

zweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder 

an einer anderen Sache angebracht wurde, bevor 

der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher An-

spruch auf Ersatz entsprechender Aufwendungen 

(Aus- und Einbaukosten) bleibt unberührt. Unsere 

Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Män-

gelbesei-tigungsverlangen bleibt unberührt; inso-

weit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder 

grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass kein Man-

gel vorlag. 

8. Unser Anspruch auf Erfüllung besteht bis zur 

schriftlichen oder gerichtlichen Geltendmachung 

von Schadensersatzansprüchen statt der Leistung 

fort. Falls wir wegen Vorliegen eines Mangels vom 

Vertrag zurücktreten, hat der Lieferant uns auch 

die Vertragskosten zu ersetzen. 

9. Ist der Lieferant mit der Ersatzlieferung oder Man-

gelbeseitigung im Verzug, sind wir berechtigt, die 

Ersatzbeschaffung oder Mangel-beseitigung auf 
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Kosten des Lieferanten selbst vorzunehmen oder 

durch Dritte vornehmen zu lassen. Dasselbe gilt, 

wenn Eile geboten und der Lieferant nicht rechtzei-

tig erreichbar oder nicht in der Lage ist, die Man-

gelbeseitigung oder Ersatzbeschaffung rechtzeitig 

vorzunehmen. Der Lieferant ist hierüber unverzüg-

lich zu unter-richten. 

10. Unsere Ansprüche wegen Mängeln verjähren nach 

den gesetzlichen Vorschriften. Bei Produkten, die 

üblicherweise direkt oder nach Ver- oder Bearbei-

tung durch uns in ein Gebäude eingefügt bzw. mit 

einem solchen und/oder einem Grundstück fest 

verbunden werden, beträgt die Gewährleistungs-

frist fünf Jahre. Die Verjährungsfrist beginnt jedoch 

frühestens zwei Monate, nachdem wir etwaige 

Mängelansprüche unseres Kunden wegen des glei-

chen Mangels der Sache erfüllt haben. Diese Ab-

laufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach 

Ablieferung der Sache an uns. Prüft der Lieferant 

das Vorhandensein eines Mangels oder die Beseiti-

gung, so ist die Verjährung jedenfalls (unbeschadet 

anderer Hemmungstatbestände) solange ge-

hemmt, bis der Lieferant uns das Ergebnis der Prü-

fung mitteilt, uns gegenüber den Mangel für besei-

tigt erklärt oder die Fortsetzung der Mängelbesei-

tigung verweigert. Eine Prüfung liegt insbesondere 

auch dann vor, wenn der Lieferant die Untersu-

chung einleitet oder die Lieferung bzw. Proben da-

raus zur Untersuchung an einen Dritten weiterlei-

tet. 

11. Erfüllt der Lieferant seine Nacherfüllungspflicht 

durch Ersatz-lieferung, so beginnt für die als Ersatz 

gelieferte Ware nach deren Ablieferung die Verjäh-

rungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der Lieferant 

hat sich bei der Nachlieferung ausdrücklich und 

zulässigerweise vorbehalten, die Ersatzlieferung 

nur aus Kulanz oder zur Vermeidung von Streitig-

keiten vorzunehmen. 

 

§ 7 Produkthaftung, Freistellung und Haftpflichtversi-

cherungsschutz 

1. Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse 

erkennen wir nicht an.  

2. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden ver-

antwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 

Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes An-

fordern freizustellen, wenn die Ursache in seinem 

Herrschafts- und/oder Organisationsbereich ge-

setzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

3. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im 

Sinne von Ziffer 7.1 ist der Lieferant auch verpflich-

tet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 

BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstat-

ten, die sich aus bzw. im Zusammenhang mit einer 

von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. 

Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden 

Rückrufmaßnahmen haben wir den Lieferanten - 

soweit möglich und zumutbar - zu unterrichten und 

ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Un-

berührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

4. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaft-

pflicht-Versicherung mit Rückrufkostendeckung 

mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 5 

Mio. pro Personenschaden/Sachschaden - pau-

schal - zu unterhalten; stehen uns weitergehende 

Schadensersatzansprüche zu, bleiben diese unbe-

rührt. 

5. Unsere gesetzlich bestimmten Aufwendungs- und 

Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette 
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(Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b bzw. 

§§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB) stehen uns neben 

den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Wir 

sind insbesondere berechtigt, genau die Art der 

Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzliefe-

rung) vom Lieferanten zu verlangen, die wir unse-

rem Abnehmer im Einzelfall schulden; bei Waren 

mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen 

Inhalten gilt dies auch im Hinblick auf die Bereit-

stellung erforderlicher Aktualisierungen. Unser ge-

setzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) wird hier-

durch nicht eingeschränkt. 

6. Bevor wir einen von unserem Abnehmer geltend 

gemachten Mangelanspruch (einschließlich Auf-

wendungsersatz gem. §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2, 

3, 6 S. 2, 475 Abs. 4 BGB) anerkennen oder erfüllen, 

werden wir den Lieferanten benachrichtigen und 

unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um 

schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine sub-

stantiierte Stellungnahme nicht innerhalb ange-

messener Frist und wird auch keine einvernehmli-

che Lösung herbeigeführt, so gilt der von uns tat-

sächlich anerkannte Mangelanspruch als unserem 

Abnehmer geschuldet. Dem Lieferanten obliegt in 

diesem Fall der Gegenbeweis. 

7. Unsere Ansprüche aus Lieferantenregress gelten 

auch dann, wenn die mangelhafte Ware durch uns, 

unseren Abnehmer oder einen Dritten, z.B. durch 

Einbau, Anbringung oder Installation, mit einem 

anderen Produkt verbunden oder in sonstiger 

Weise weiterverarbeitet wurde. 

 

§ 8 Verjährung 

1. Die wechselseitigen Ansprüche der 

Vertragsparteien verjähren unbeschadet der für 

Gewährleistungsansprüche geltenden Regelungen 

in vorstehendem § 6 nach den gesetzlichen Vor-

schriften, soweit nachfolgend nichts anderes be-

stimmt ist. 

2. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die 

allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

drei Jahre ab Gefahrübergang. Soweit eine Ab-

nahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit 

der Abnahme. Die dreijährige Verjährungsfrist gilt 

entsprechend auch für Ansprüche aus Rechtsmän-

geln, wobei die gesetzliche Verjährungsfrist für 

dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 

1 Nr. 1 BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus 

Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in kei-

nem Fall, solange der Dritte Rechte bzw. Ansprüche 

– insbesondere mangels Verjährung – noch gegen 

uns geltend machen kann. 

3. Die Verjährungsfristen des Kaufrechts einschließ-

lich vorstehender Verlängerung gelten – im gesetz-

lichen Umfang – für alle vertraglichen Mängelan-

sprüche. Soweit uns wegen eines Mangels auch au-

ßervertragliche Schadensersatzansprüche zu-

stehen, gilt hierfür die regelmäßige gesetzliche 

Verjährung (§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die An-

wendung der Verjährungsfristen des Kaufrechts im 

Einzelfall zu einer längeren Verjährungsfrist führt. 

4. Die Verjährung von Mängelansprüchen wird ge-

hemmt, sobald unsere Mängelanzeige beim Liefe-

ranten eingeht.  

 

§ 9 Konstruktionsschutz und Schutzrechte 

1. Modelle, Zeichnungen, Muster und dergleichen, 
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die wir dem Lieferanten zur Ausführung eines Auf-

trages zur Verfügung stellen, bleiben unser Eigen-

tum und sind mit Erledigung der Bestellung unter 

Anzeige zurückzusenden. 

2. Der Lieferant haftet uns dafür, dass im Zusammen-

hang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter ver-

letzt werden, wobei dem Lieferanten bekannt ist, 

dass wir die Endprodukte weltweit vertreiben. 

3. Werden wir deshalb von einem Dritten in An-

spruch genommen, so ist der Lieferant verpflich-

tet, uns auf erstes schriftliches Anfordern von die-

sen Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht be-

rechtigt, mit dem Dritten- ohne Zustimmung des 

Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu 

treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschlie-

ßen. 

4. Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht 

sich auch auf alle Aufwendungen, die uns im Zu-

sammenhang mit der Inanspruchnahme durch ei-

nen Dritten notwendigerweise erwachsen; insbe-

sondere die Kosten angemessener Rechtsverteidi-

gung. 

 

§ 10 Eigentumsvorbehalt und Beistellungen 

1. Die Übereignung der Ware auf uns hat unbedingt 

und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises zu 

erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch 

die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des Liefe-

ranten auf Übereignung an, erlischt der Eigentums-

vorbehalt des Lieferanten spätestens mit Kaufpreis-

zahlung für die gelieferte Ware. Wir bleiben im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang auch vor Kaufpreis-

zahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vo-

rausabtretung der hieraus entstehenden Forderung 

ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und 

auf den Weiterverkauf verlängerten Eigentumsvor-

behalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle 

sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts, insbe-

sondere sind der erweiterte, der weitergeleitete so-

wie aus einer Weiterverarbeitung entstehende Ei-

gentums- bzw. Miteigentumsrechte des Lieferan-

ten ausgeschlossen. 

 

2. Von uns beigestellte Stoffe oder Teile bleiben un-

ser Eigentum. Sie dürfen nur im Rahmen unserer 

Bestellung verwendet werden. Die Verarbeitung 

der Stoffe und der Zusammenbau der Teile durch 

den Lieferanten erfolgen für uns. Bei Verbindung, 

Vermischung oder Verarbeitung unserer Stoffe 

und Teile mit anderen, uns nicht gehörenden Ge-

genständen, erwerben wir das Miteigentum an 

der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer 

Stoffe und Teile zu den anderen verarbeiteten Ge-

genständen zur Zeit der Verbindung, Vermischung 

oder Verarbeitung. Ist die Sache des Lieferanten 

als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, 

dass der Lieferant uns anteilig Miteigentum über-

trägt. Unser Alleineigentum bzw. das Miteigentum 

wird vom Lieferanten für uns unentgeltlich ver-

wahrt. 

 

§ 11 Allgemeine Bestimmungen 

1. Der Lieferant ist nicht berechtigt, ohne unsere vor-

herige Zustimmung den Auftrag an Dritte weiter-

zugeben. 

2. Wir werden die personenbezogenen Daten des 

Lieferanten entsprechend dem Bundesdaten-

schutzgesetz behandeln. 
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3. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes verein-

bart wurde, ist Erfüllungsort für die Lieferver-

pflichtung die von uns gewünschte Lieferadresse 

bzw. Verwendungsstelle. Für alle übrigen Ver-

pflichtungen beider Teile ist Erfüllungsort unser 

Geschäftssitz. 

4. Ausschließlicher Gerichtsstand ist unser Ge-

schäftssitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Liefe-

ranten auch an jedem anderen gesetzlichen Ge-

richtsstand zu verklagen. 

5. Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesre-

publik Deutschland. 

6. Der Kunde erhält Kenntnis, dass seine personen-

bezogenen Daten, soweit dies für die Abwicklung 

des Auftrages erforderlich ist, gespeichert wer-

den. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der 

Wickeder Profile Walzwerk GmbH, abrufbar im In-

ternet unter www.wickeder-profile.de. Auf § 1 

Ziff. 4 dieser AEB wird ergänzend verwiesen.  

7. Soweit im Einzelfall der Lieferant nicht Unterneh-

mer im Sinne von § 14 BGB ist, bleiben zu seinen 

Gunsten geltende und seinem Schutz bezwe-

ckende rechtliche Bestimmungen unberührt. 

 

 

 

Wickede (Ruhr), November 2024 
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